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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Wabl und Kollegen 

vom 26. September 1988, Nr. 2664/J, betreffend unerledigte 

Empfehlungen des Rechnungshofes / (18) BMF TB 1986, beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

Die Anspruchsberechtigung auf Gefahrenzulage für Zollwachebeamte 

wurde mit Verordnung vom 22.7.1986, BGBI.Nr. 416, analog zu den 

anderen Wachekörpern des Bundes neu geregelt. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat aufgrund der Kritik des 

Rechnungshofes an den bestehenden Gefahrenzulagenregelungen für 

die Wachekörper einen Vorschlag erarbeitet, der die vom Rech

nungshof geforderte Regelung herbeiführen könnte. Nach Auffas

sung des Bundesministeriums für Finanzen könnte dies dadurch ge

schehen, daß anstelle der bestehenden Nebengebühren-(Gefahren

zulagen-)regelung eine besondere Regelung in Form einer Dienst

zulage tritt, die auf die Besonderheiten des Wachedienstes Rück

sicht nimmt. 

Diese Dienstzulage sollte einerseits den Besonderheiten des Wa

chedienstes Rechnung tragen, andererseits nach den im Wache-
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dienst zweifellos gegebenen Unterschiedlichkeiten abgestuft 

sein. Gleichzeitig sollten also auch die mit diesem Dienst ver

bundenen Gefährdungen des Wachebeamten abgegolten werden. 

Da die Schaffung einer derartigen Zulage bzw. die Neuregelung 

bestehender Zulagen für den Wachedienst einer Novellierung des 

Gehaltsgesetzes 1956 bedarf und für die entsprechenden Vorarbei

ten das Bundeskanzleramt federführend ist, hat das Bundes

ministerium für Finanzen diesen Vorschlag dem Bundeskanzleramt 

mit dem Ersuchen um Prüfung und weitere Behandlung übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt hat diesen Vorschlag derzeit u.a. auch aus 

Gründen der Beispielswirkung nicht aufgegriffen, wovon der Rech

nungshof seitens des Bundesministeriums für Finanzen bereits in 

Kenntnis gesetzt wurde. 

Das Bundesministerium für Finanzen wird in dieser Angelegenheit 

zu gegebener Zeit neuerlich an das Bundeskanzleramt herantreten. 
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